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Beschlussvorlage 
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. Mai 2026 

 

eingereicht von der Bürgermeisterin 
 

Zustimmung des Gemeinderates zur Bestellung 
der stellvertretenden Gemeindewehrleiter 

Erläuterungen: 
 

Die Wehrleitungen der Freiwilligen Feuerwehr werden jeweils in der Hauptversammlung für 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. Am 6. März 2026 fand die Hauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr statt, in der turnusmäßig auch Wahlen auf der Tagesordnung standen.  
Der Gemeinderat stimmte einer Bestellung des Kameraden Steffen Fiedler zum stellvertre-
tenden Gemeindewehrleiter nicht zu. Am 27. April 2026 wurde erneut eine Wahl zur Beset-
zung der Funktion des stellvertretenden Gemeindewehrleiters als Briefwahl durchgeführt, 
bei der der Kandidat Thomas Winter nicht die erforderliche Mehrheit erhielt (16 Ja-Stimmen 
von 54 abgegebenen Stimmen bei 81 Wahlberechtigten). Gemäß § 12 Abs. 5 der Feuer-
wehrsatzung der Gemeinde Leutersdorf kann die Bürgermeisterin nun geeignete Feuer-
wehrangehörige mit Zustimmung des Gemeinderates als stellvertretende Gemeindewehr-
leiter einsetzen. 
Auf Grund einer Empfehlung des Gemeindefeuerwehrausschusses wird vorgeschlagen, 
nachfolgende Kameraden einzusetzen und entsprechend zu bestellen: 

 Kameraden Tobias Zschierlich als Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Leutersdorf  
zum 1. stellvertretenden Gemeindewehrleiter 

 Kameraden Daniel Radisch als Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Spitzkunnersdorf 
zum 2. stellvertretenden Gemeindewehrleiter 

Die Bestellten üben ihre Funktion bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl der Wehrleitungen 
und Bestellung von Nachfolgern aus. 
  

Beschluss-Nr.  ......................... 
 

Der Gemeinderat stimmt der Einsetzung und Bestellung  

 des Kameraden Tobias Zschierlich als Ortswehrleiter 
zum 1. stellvertretenden Gemeindewehrleiter 

 des Kameraden Daniel Radisch als Ortswehrleiter 
zum 2. stellvertretenden Gemeindewehrleiter 

zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  14 + 1 

davon anwesend: 

Ja-Stimmen:   Nein-Stimmen:   Stimmenthaltungen: 
 

Bemerkung: 
Auf Grund des § 20 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), in 
der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt: 

 
 
 
Bianka Smykalla       Verteiler: Gemeinderäte 
Bürgermeisterin                       B`in - R - Bau - B/S 

Die öffentliche Bekanntmachung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Leutersdorf erfolgte 
am: 
 

Der Hinweis auf die Veröffentlichung im Internet erscheint im Amts- und Mitteilungsblatt der Ge-
meinde Leutersdorf am: 


